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01. Februar 2016

BGH: Keine Vorfälligkeitsentschädigung bei Kündigung durch
die Bank

  

Der Bundesgerichtshof stärkt erneut die Rechte der Bankkunden. Wie die Pressestelle des
Bundesgerichtshofes mitteilt, ist die bei Banken seit Jahren praktizierte Erhebung der
Vorfälligkeitsentschädigung bei einer verzugsbedingten Kündigung eines Darlehens unzulässig.

In der mündlichen Verhandlung am 17.01.2013 hat der Bundesgerichtshof bereits kundgetan, dass
die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung gegen den Willen des nationalen und
europarechtlichen Gesetzgebers verstößt. Die Bank hat daraufhin schlau reagiert und die Forderung
anerkannt und damit eine vollständig begründete Entscheidung vermieden.

Folgender Sachverhalt lag zugrunde:

Verbraucher nahmen ein Darlehen auf, um eine Immobilie zu finanzieren. Aufgrund von
Arbeitslosigkeit konnten die monatlichen Darlehensraten nicht mehr bezahlt werden. Wegen des
Zahlungsverzugs kündigte die Bank das Darlehen und ließ die Immobilie im Rahmen der
Zwangsvollstreckung verwerten. Zusätzlich berechnete die Bank wegen der vorzeitigen Kündigung
eine hohe Vorfälligkeitsentschädigung.

In der unterinstanzlichen Rechtsprechung wurde die Rechtsfrage unterschiedlich behandelt. Nun ist
eine höchstrichterliche Entscheidung gefallen. In der Pressemitteilung heißt es:

 

Nach der Gesetzesbegründung sollte "der Verzugszins nach Schadensersatzgesichtspunkten
zu ermitteln und ein Rückgriff auf den Vertragszins grundsätzlich ausgeschlossen" sein (BT-



Anwaltskanzlei Lenné · Max-Delbrück-Str. 18 · 51377 Leverkusen · Telefon (0214) 909840-0 · Telefax  (0214) 909840-29 · info@anwalt-leverkusen.de · www.anwalt-leverkusen.de
    Standort München · Brienner Straße 44 · 80333 München · Telefon (089) 21552745 · Telefax  (0214) 21552746 · info@anwalt-muenchen.de · www.anwalt-muenchen.de

Drucks. 11/5462, S. 26 zur Vorgängernorm des § 11 VerbrKrG). Der Gesetzgeber wollte damit
die Schadensberechnungsmöglichkeiten einer einfachen und praktikablen Neuregelung
zuführen. Zugleich sollte mit der Festlegung der Höhe des Verzugszinses auch dem
Verbraucher die Möglichkeit gegeben werden, die Höhe der Mehraufwendungen im
Verzugsfall selbst zu berechnen. Dieses Ziel der (Prozess-)Vereinfachung würde indes nicht
erreicht, wenn der Darlehensgeber anstelle der einfachen Verzugszinsberechnung auf die im
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung bestehenden Zahlungsrückstände eine
Vorfälligkeitsentschädigung beanspruchen könnte. Vor allem aber würde bei Zubilligung einer
Vorfälligkeitsentschädigung, die im Ausgangspunkt auf dem Vertragszins beruht, das
vornehmliche Ziel des Gesetzgebers, einen Rückgriff auf den Vertragszins für die
Schadensberechnung nach Wirksamwerden der Kündigung grundsätzlich auszuschließen,
verfehlt. Soweit damit - was bereits gegen die Vorgängerregelung eingewendet worden ist - für
den Bereich des Verbraucherdarlehensgeschäfts eine Besserstellung des vertragsbrüchigen
gegenüber dem vertragstreuen Schuldner verbunden sein sollte, hat der Gesetzgeber dies
bewusst in Kauf genommen, indem er bei Überführung des § 11 VerbrKrG in das Bürgerliche
Gesetzbuch durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz zu einer Änderung der Rechtslage
keinen Anlass gesehen hat, sondern ganz im Gegenteil den Anwendungsbereich des § 497
Abs. 1 BGB sogar noch auf Immobiliardarlehensverträge ausgedehnt hat.

Viele Darlehensnehmer, die in der Notlage zusätzlich die Vorfälligkeitsentschädigung zahlten bzw.
noch in Raten zahlen, können nunmehr hohe Vorfälligkeitsentschädigungen zurückfordern bzw. auf
die offene Restschuld aufrechnen lassen.

Sollten Sie von diesem Problem betroffen sein, fordern Sie die Vorfälligkeitsentschädigung unter
Fristsetzung zurück.
Einen Musterbrief können Sie hier kostenlos downloaden.

Sollte sich die Bank weigern, die Vorfälligkeitsentschädigung zurückzuerstatten, setzen wir Ihre
Rechte gerne durch.

Sprechen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da.

 
 

  
  

  

Alexander Münch

Rechtsanwalt aus der Anwaltskanzlei Lenné.

Wir helfen Ihnen gerne! Kontaktieren Sie uns. Oder vereinbaren Sie hier online einen Termin für eine

https://www.anwalt-leverkusen.de/files/assets/aktuelles/Musterbrief KEINE VORFAeLLIGKEITSENTSCHAeDIGUNG BEI KUeNDIGUNG DURCH DIE BANK.pdf
https://www.anwalt-leverkusen.de/kontakt.html
https://www.anwalt-leverkusen.de/kanzlei/anwaelte/alexander-muench.html
https://www.anwalt-leverkusen.de/kontakt.html
https://www.anwalt-leverkusen.de/online-terminvergabe.html
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telefonische kostenfreie Erstberatung.

  
  

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-mail

Zurück
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